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1. PLANUNGSANLASS 

Für den Änderungsbereich der 6. Änderung der Gemeinde Trollenhagen befindet sich der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 18 „Sondergebiet Photovoltaik Sandberg“ in 
Aufstellung. Mit Antrag vom 01.11.2021 der Frankfurt Energy Holding GmbH (nachfolgend 
Vorhabenträger) wurde gemäß § 12 Abs. 2 BauGB die Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans bei der Gemeinde Trollenhagen beantragt.  

Die Gemeinde Trollenhagen verfügt über einen genehmigten und wirksamen 
Flächennutzungsplan. Dieser gemeinsame Flächennutzungsplan des Planverbandes 
„Mecklenburg-Strelitz Ost“ der Gemeinden Blankenhof, Brunn, Neuenkirchen, Neverin, Staven, 
Sponholz, Trollenhagen, Warlin und Wulkenzin stellt den Geltungsbereich als Fläche für die 
Landwirtschaft dar. Zudem durchzieht ein Wander-/Radwanderweg den Änderungsbereich. 
Die Darstellung als sonstiges Sondergebiet ist daraus nicht zu entwickeln.  

Eine Entwicklung in sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf 
der Basis solarer Strahlungsenergie“ lässt sich somit nicht umsetzen. Insofern soll der 
Flächennutzungsplan des Planungsverbandes „Mecklenburg-Strelitz Ost“ im Teilbereich 3 mit 
den Gemeinden Neverin, Staven und Trollenhagen gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im 
Parallelverfahren geändert werden.  

Klimaschutzgesetz 2023 als öffentlicher Belang und Planungsanlass  

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) enthält den neuen § 2 mit der Überschrift „Besondere 
Bedeutung der erneuerbaren Energien“, sein Inhalt lautet:  

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen 
im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die 
Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 
Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen 
eingebracht werden. Satz 2 gilt nicht gegenüber Belangen der Landes- und 
Bündnisverteidigung.“  

Die der Gemeinde vorliegenden Investitionsinteressen tragen entsprechend gleichzeitig zur 
Erreichung der energiepolitischen Ziele der Bundesregierung sowie der Klimaschutzziele 
Deutschlands und der Europäischen Union bei und dienen insofern auch einem 
übergeordneten öffentlichen Interesse.  
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2. PLANUNGSBINDUNGEN 

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. 
I S. 1802) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - 
KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), mehrfach 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Trollenhagen in der aktuellen Fassung 
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2.2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräume wird durch 
raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen entwickelt, geordnet und gesichert.  

Grundsätze und Ziele der Raumordnung sind der Bauleitplanung übergeordnet. Sie 
werden bindend in zusammenfassenden Plänen und Programmen der einzelnen 
Bundesländer festgesetzt. 

Folgenden Rechtsgrundlagen unterliegen die Planungen und Maßnahmen der 
Gemeinde Trollenhagen: 
o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 

(BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 88) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 
(GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 
(GVOBl. M-V S. 166, 181) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 
Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) vom 15. Juni 2011  

o Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
202)  

Aus ihnen werden die Grundsätze, Ziele und sonstige Erfordernisse der Raumordnung 
abgeleitet.  

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 3 Nr. 6 ROG solche, durch 
die die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird. Daraus 
resultierend sind der Umfang einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, die 
Standortsbedingungen und die vorhersehbaren Auswirkungen auf die Funktion des 
Raumes entscheidend für eine gegebene Raumbedeutsamkeit.  

Die geltende Rechtsprechung sieht dies regelmäßig als gegeben, wenn durch die 
Auswirkungen der Planung, aufgrund ihrer Dimension, aufgrund von 
Raumbeanspruchung und Raumbeeinflussung über den unmittelbaren Nahbereich 
hinausgehen.  

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren 
Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 soll in 
allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung 
bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dabei stetig wachsen. 
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Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der Ausbau der 
erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie 
möglich zu reduzieren.  

Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch 
Festlegung von Maßnahmen  

– zur Energieeinsparung,  
– der Erhöhung der Energieeffizienz,  
– der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der 

Geothermie sowie  
– der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz in 

der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen  
erreicht werden.  
Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu 
erheblichen Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu prüfen, ob 
rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses angewendet werden können.   

Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errichtet werden.  

Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen in einem Streifen von 110 Metern 
beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden.  

 
Abbildung 1: Darstellung des LEP MV (Planungsraum orange markiert) 

Innerhalb des LEP MV wird der Planungsraum als Vorbehaltsgebiet Tourismus 
dargestellt.  
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Gemäß LEP MV 4.6 (2) sollen die natur- und kulturräumlichen Potenziale des Landes 
erhalten werden und durch den Tourismus genutzt werden. Aktivtourismus (Wasser-, 
Rad-, Wander-, Reit- und Golftourismus), Camping- und Wohnmobil-, Gesundheits- 
und Naturtourismus sowie Urlaub auf dem Lande sollen gestärkt und weiter 
erschlossen werden.  

Des Weiteren gilt der Grundsatz 4.6 (4) des LEP MV „In den Vorbehaltsgebieten 
Tourismus soll der Sicherung der Funktion für Tourismus und Erholung besonderes 
Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen 
raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen 
und denen des Tourismus selbst besonders zu berücksichtigen.“ 

Der vorliegende Planungsraum entspricht durch seine starke anthropogene 
Vorprägung auf Grund der intensiven Nutzung der einbezogenen Ackerflächen, der 
angrenzenden Landesstraße, den Gewerbegebieten und dem Flugplatz diesen natur- 
und kulturräumlichen Potenzialen nicht. Eine touristische Nutzung des 
Geltungsbereiches ist durch den fehlenden Erholungswert nicht gegeben. 

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte 
zudem die textlichen Vorgaben des RREP MS zu beachten.  

Grundsätzlich ergibt sich auch aus dem RREP MS ein klares Bekenntnis zum weiteren 
Ausbau der Erneuerbaren Energien.  

Es wird ausgeführt, dass an geeigneten Standorten die Voraussetzungen für den 
weiteren Ausbau regenerativer Energieträger […] geschaffen werden sollen (RREP MS 
Programmsatz 6.5.). 

Durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhöhung der Energieeffizienz und die 
Nutzung regenerativer Energieträger soll die langfristige Energieversorgung 
sichergestellt und ein Beitrag zum globalen Klimaschutz geleistet werden (RREP MS 
Programmsatz 6.5.4). Damit richtet sich die langfristige raumordnerische Zielstellung 
nach einer optimalen Nutzung regenerativer Energiequellen, auch im Hinblick auf den 
Klimaschutz.  

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energieträgern 
kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten eine 
besondere Bedeutung zu.  

Dem trägt die Gemeinde Trollenhagen mit der vorliegenden Planung Rechnung.  
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Abbildung 2: Darstellung des RREP MS (Vorhabenstandort orange gekennzeichnet) 

Der Planungsraum wird derzeit intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet. Aufgrund der 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen sind die vorliegenden 
Planungsziele mit den Belangen der Landwirtschaft in Einklang zu bringen. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. 
Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen 
zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu 
begrenzen.  

Gleichzeitig sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem notwendigen 
Umfang umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). Diese Grundsätze sollen in die 
abwägende Entscheidung einbezogen werden. 

Mit Verweis auf die geplante Befristung des Vorhabens werden des Weiteren die 
Belange der Landwirtschaft in der Abwägung der Gemeinde Trollenhagen beachtet. 
Die hier geplante Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie soll als 
Zwischennutzung auf die Betriebsdauer der Photovoltaikanlage (einschließlich Auf- 
und Abbauphase) begrenzt werden. 

Durch die geplante Aufständerung der Module mittels Rammpfosten ist keine 
dauerhafte Versiegelung des Bodens erforderlich.  
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Um das landwirtschaftliche Ertragsvermögen der einbezogenen Ackerflächen besser 
bewerten zu können, erfolgte eine Flächenanalyse. 

Die Bodenzahlen für Ackerland verdeutlichen die durch Bodenbeschaffenheit 
(Bodenarten, geologische Herkunft, Zustandsstufen) bedingten Ertragsunterschiede. 
Die Ackerzahlen werden durch Zu- oder Abschläge von der Bodenzahl nach dem 
Einfluss von Klima und Geländegestaltung auf die Ertragsbedingungen ausgewiesen. 

 
Abbildung 3: Karte der Ackerzahlen 

Dabei wird deutlich, dass die abwägende Entscheidung für eine zukünftige 
Ausformung einer bedarfsgerechten und Ressourcen schonenden Landwirtschaft mit 
anderen öffentlichen Belangen (hier: Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Erzeugung 
solarer Strahlungsenergie im Sinne des allgemeinen Klimaschutzes) in Einklang 
gebracht werden kann. 

Die im gesamten Planungsraum betroffenen Flurstücke weisen laut Katasterdaten eine 
mittlere Bodengüte von 31 Bodenpunkten auf.  

Es ist festzustellen, dass die Flächen im Planungsbereich insgesamt unter den für die 
Region üblichen Bodenwerten von 34 für Ackerland liegen.  

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass auf Ackerflächen mit geringen und 
mittleren Bodenpunkten eine landwirtschaftliche Pflanzenproduktion zunehmend 
Risiken ausgesetzt ist, die die Wirtschaftlichkeit stark einschränken können.  
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Um den Belangen der Landwirtschaft zusätzlich Rechnung zu tragen, soll die Nutzung 
des Solarparks als Zwischennutzung für einen Zeitraum von maximal 30 Jahren befristet 
werden. Nach dem Rückbau des Solarparks ist eine landwirtschaftliche Nutzung 
weiterhin möglich.  

Entsprechende verbindliche Regelungen dazu beinhaltet die Festsetzungssystematik 
des Vorhabenbezogener Bebauungsplans. Als Folgenutzung wurde „Fläche für die 
Landwirtschaft“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB festgesetzt. 

Es kann und soll nach vollständigem Rückbau des Solarparks die Rückumwandlung des 
befristeten sonstigen Sondergebietes zu Ackerland unter Beachtung der dann gültigen 
Rechtsvorschriften erfolgen.  

Für den landwirtschaftlichen Betrieb als Flächeneigentümer und Partner dieses 
Vorhabens besteht darüber hinaus für den Zeitraum der Betriebsdauer des Solarparks 
aufgrund der zu erwartenden Pachteinnahmen die Zusicherung regelmäßiger 
Einkünfte als Ausgleich für nicht kalkulierbare Ernteeinbußen oder Ausfälle durch 
klimatische Einflüsse.  

Das Vorhaben trägt also im besonderen Maße zur Existenzsicherung des betreffenden 
landwirtschaftlichen Betriebes für die nächsten 40 Jahre bei.  

Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch in 
Deutschland bei mindestens 80 Prozent liegen. Richtschnur der deutschen und 
europäischen Energiepolitik ist das energiepolitische Zieldreieck aus 
Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit. 

Nach der Begründung von Ziff. 5.3 (9) LEP M-V 2016 gilt folgendes: Der Entwicklung 
und dem Ausbau der Versorgung mit erneuerbaren Energieträgern kommt weiterhin eine 
besondere Bedeutung zu. Im Vordergrund stehen bei der Stromerzeugung Windenergie, 
Photovoltaik und Bioenergie. […] 

Die Entwicklung räumlicher Gesamtkonzeptionen auf regionaler Ebene bezieht auch die 
Bündelung von leistungsstarken Anlagen zur Energieerzeugung, -speicherung und -
nutzung im Standortzusammenhang mit vorhandener Infrastruktur in der Nähe zum 
Übertragungsnetz in die Überlegungen ein.  

Grundlagen für weiterführende Überlegungen zum Ausbau erneuerbarer Energien und 
der hierfür erforderlichen Gebietsausweisungen liefern die energiepolitische Konzeption 
für Mecklenburg-Vorpommern, die regionalen Energiekonzepte der Planungsregionen 
und der Landesatlas Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern 2011. 

Jede Art der Energieproduktion führt zu Eingriffen in Natur und Landschaft. Die 
Regionalplanung soll Festlegungen zur Ausweisung geeigneter Gebiete für den Ausbau 
erneuerbarer Energien treffen, um den Ausbau regional zu steuern. […] 
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Die verstärkte Nutzung der Potenziale für erneuerbare Energien erfordert künftig große 
Kapazitäten von Energiespeichern hinsichtlich verschiedener Technologien, 
Größenordnungen und Zeitbereichen. Im Zusammenwirken von Hochschulen, regionalen 
Versorgern, Stadtwerken, Kommunen, Unternehmen und kompetenten Netzwerken 
sollen innovative Projekte zu intelligentem Lastmanagement, virtuellen Kraftwerken, 
Speichern und dezentralem Energiemanagement entwickelt und umgesetzt werden.1 

Die Einbeziehung ertragsschwächerer Ackerflächen für die Energieerzeugung 
außerhalb eines Streifens von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen 
und Schienenwegen im Sinne der Diversifizierung der Landwirtschaft hätte in die dazu 
getroffenen Abwägungsentscheidung der Landesregierung einbezogen werden 
müssen.  

In diesem Zusammenhang ist eine pauschale Entscheidung für die Zulässigkeit von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen entlang der o. g. 
Verkehrswege unabhängig vom jeweiligen landwirtschaftlichen Ertragsvermögen 
dieser Flächen nicht nachvollziehbar.   

Darüber hinaus erfolgte entgegen der Vorgabe des Verordnungsgebers bisher keine 
Festlegung der Regionalplanung zur Ausweisung geeigneter Gebiete für den Ausbau 
von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, um den 
Ausbau regional zu steuern. 

Insofern ist davon auszugehen, dass die jeweilige Gemeinde im Rahmen Ihrer 
Planungshoheit für die Steuerung des Ausbaus von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
insbesondere in Kombination mit Energiespeichern und dezentralem 
Energiemanagement eigene Kriterien festlegen kann. 

In § 6 Abs. 2 Satz 1 ROG hat der Bundesgesetzgeber dazu definiert, wann eine 
Zielabweichung zugelassen werden darf. Die durch den Landtag am 10. Juni 2021 
beschlossene Drucksache 7/6169 bildet die fachliche Grundlage für die Zulassung einer 
Zielabweichung. Ein entsprechender Antrag wurde durch die Gemeinde Trollenhagen 
im Dezember 2022 eingereicht. 

Die gemäß § 2 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-
Gesetz - EEG 2023) definierte besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien macht 
dabei deutlich, dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den 
dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der 
öffentlichen Sicherheit dienen. Demzufolge ist sie als vorrangiger Belang in der 
Schutzgutabwägung zu betrachten. 

 
1 Begründung zum LEP M-V 2016 Z 5.3 (9) 
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Die dargelegten Planungsabsichten und die in § 2 EEG 2023 formulierte besondere 
Bedeutung der erneuerbaren Energien lassen zum derzeitigen Planungsstand keinen 
Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen. 

 

Waldabstand 

Gemäß § 20 Abs. 1 LWaldG M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder 
Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 Metern zum Wald 
einzuhalten. Dieser Abstand wird in der vorliegenden Planung zu den angrenzenden 
Wäldern eingehalten. 

  



S e i t e  | 12 
 

6. Änderung des Flächennutzungsplans   Begründung Stand Oktober 2023 
der Gemeinde Trollenhagen 

3. ENTWICKLUNGSZIELE DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 

Der Änderungsbereich der 6. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans des 
Planungsverbands wird derzeit als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. Die geplante 
Festsetzung im Bebauungsplan als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ lässt sich daraus nicht 
entwickeln.   

Darüber hinaus verläuft innerhalb des Änderungsbereichs von Norden nach Süden ein als 
„sonstige Wege u. Ortsverbindungen“ Wander-/Radwanderweg der in der Örtlichkeit nicht 
vorhanden ist. Dieser wird, entsprechend der Festsetzung aus dem vorhandenbezogenen 
Bebauungsplan, an die westliche Grenze des Planungsraums verlegt.  

Mit der vorgesehenen Änderung der Darstellung des Flächennutzungsplans von Flächen für 
die Landwirtschaft in sonstige Sondergebiete werden im Sinne des Entwicklungsgebotes 
nach § 8 Abs. 2 BauGB bauplanungsrechtlich vorbereitet, was eine wesentliche 
Grundvoraussetzung für die tatsächliche Umsetzung der Investitionsabsichten darstellt. 

Aktuelle bundespolitische Gesetzgebungen stellen das überragende öffentliche Interesse an 
dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Fokus. Um die Ausbau- und Entwicklungsziele zu 
erreichen, ist ein schneller und flächendeckender Ausbau von unter anderem Freiflächen-
Photovoltaikanlagen unabdingbar. Das Ziel des vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 18 
„Sondergebiet Photovoltaikanlage Sandberg“ und der damit verbundenen vorliegenden 
Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Trollenhagen, die Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage, leistet einen wichtigen Beitrag zu der Erreichung dieser Ziele 
und sichert einen wichtigen Anteil der sicheren, klimaneutralen Stromerzeugung innerhalb 
des Gemeindegebietes.  

Für den Änderungsbereich der 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Trollenhagen ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

Darstellung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Fläche für die Landwirtschaft 49,5 ha 0 ha 

Wohnbauflächen 0 ha 49,5 ha 
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6. Änderung des Flächennutzungsplans   Begründung Stand Oktober 2023 
der Gemeinde Trollenhagen 

4. AUSWIRKUNGEN DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG  

Unmittelbare Wirkungen auf den Natur- und Landschaftshaushalt werden mit der geplanten 
Darstellung eines sonstigen Sondergebietes auf der Ebene des Flächennutzungsplans nicht 
entfaltet. Es werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen für die Entwicklung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage geschaffen.    

Die geplante Sondergebietsausweisung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie und deren Nebenanlagen. Es 
besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermittlung bestimmter Umweltauswirkungen 
einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine angemessene und 
abschließende Konfliktbewältigung der zu erwartenden Auswirkungen ist auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. 

Für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die mit der Aufstellung der 6. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Trollenhagen im Vernehmen mit dem 
Bebauungsplan Nr. 18 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Sandberg“ geplante 
Flächeninanspruchnahme sowie die vorhersehbaren bau-, anlage- und betriebsbedingten 
Auswirkungen der geplanten sonstigen Sondergebiete auf die zu untersuchenden Schutzgüter 
maßgebend.  

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf die Schutzgüter 
des Untersuchungsraums lässt sich aufgrund der bestehenden Zusammenhänge beider 
Bauleitplanverfahren auf die 6. Änderung des Flächennutzungsplans übertragen. 
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